
 

BUNDESVERBAND LS eV 2025-12-001 SCHREIBEN AN KREISFREIE STÄDTE 20251202.docx Seite 1 von 3 

Bundesverband Landschaftsschutz e.V.  
Muldentalstr. 61,  
09623 Rechenberg-Bienenmühle  
 
 

Telefon 037327-83366 
Telefax 037327-83367 
info@bv-landschaftsschutz.de 
www.bv-landschaftsschutz.de 

                                                 Vorsitzender 
                                                 Michael Eilenberger   
                                                 Tel. 0174-4608078 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Offener Brief 
 
 
 
Aufruf an alle Oberbürgermeister und Stadträte im Freistaat Sachsen, einen 
sofortigen Genehmigungsstopp für Windenergieanlagen (Moratorium) zu 
beschließen 
 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister im Freistaat Sachsen, 

sehr geehrte Stadtratsfraktionsvorsitzende der kreisfreien Städte, 

 

aufgrund der anhaltenden und umfassenden Welle von Bauanträgen für Windenergieanlagen im Freistaat 

Sachsen wenden wir uns als Bundesverband Landschaftsschutz e.V. im Namen der angeschlossenen 

Bürgerinitiativen und vieler Einwohner des Freistaates an Sie, als unsere gewählten Vertreter. 

Die stark steigende Zahl von Anträgen auf Errichtung neuer Windenergieanlagen lässt eine sichere und 

bedarfsgerechte Energieversorgung unter Berücksichtigung von Umwelt- und Naturschutzbelangen, sowie 

der Interessen der betroffenen Bevölkerung planerisch nicht mehr zu. 

Die Kreistage der Landkreise Leipzig und Mittelsachsen haben mit ihren Grundsatzentscheidungen vom 

18.06.2025 bzw. 10.09.2025 bereits klare Signale für einen geordneten Ausbau der erneuerbaren Energien 

gesetzt. 

Ein weiteres Beispiel liefert die Sitzung des Planungsverbandes am 26.09.2025 in Plauen, in dem Vertreter 

der Landkreise Mittelsachsen und Erzgebirge die aktuelle Überforderung und Handlungsunfähigkeit offen 

darstellten. Auch der Verbandsgeschäftsführer Herr Kropop machte in seinem Vortrag deutlich, dass die 

außergewöhnlich hohe Zahl eingereichter Bauvoranfragen und Bauanträge eine erfolgreiche Planung 

derzeit unmöglich macht. Nach unseren verlässlichen Informationen ist die Situation in allen vier 

sächsischen Planungsregionen vergleichbar.  
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Das Urteil des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts vom 20.03.2025 versucht zwar, die Aufgaben der 

Planungsverbände zu stärken, bezieht sich jedoch ausschließlich auf Vorbescheidsverfahren und nicht auf 

reguläre Bauanträge für Windenergieanlagen. 

Auch Bundeswirtschaftsministerin Reiche betont in ihrem veröffentlichten Zehn-Punkte-Plan die 

Notwendigkeit eines sinnvollen, bedarfsgerechten und leistungsorientierten Ausbaus der erneuerbaren 

Energien. Ein weiterer unkontrollierter Ausbau gefährdet die Netzstabilität und führt zu erheblichen 

zusätzlichen wirtschaftlichen Belastungen, die am Ende die gesamte Gesellschaft tragen muss. Dies 

gefährdet letztlich auch die öffentliche Ordnung und Sicherheit. 

Beim 57. kraftwerkstechnischen Kolloquium am 7./8. Oktober 2025 in Dresden wurden die bestehenden 

Probleme der Energiewende ebenfalls klar benannt. Landrat Krüger aus Mittelsachsen forderte in einem 

Schreiben an Bundeskanzler Merz dringende gesetzliche Anpassungen. 

Die Kritik an der aktuellen Praxis und die Forderung nach Lösungen werden zunehmend lauter. Es stellt 

sich die Frage, wie lange die Verantwortlichen die negativen Folgen der derzeitigen Energiepolitik noch 

vertreten wollen. 

Die Leipziger Volkszeitung zitierte am 17.11.2025 Ministerpräsident Michael Kretschmer mit der Aussage, 

die deutsche Energiepolitik führe zur Deindustrialisierung. Auch Leonhard Birnbaum1, CEO des 

Energieversorgers E.ON, warnte jüngst vor einem unkontrollierten Zubau erneuerbarer Energien. Allein 

2024 wurden Strommengen im Wert von 2,8 Milliarden Euro nicht eingespeist – Kosten, die 

Verbraucherinnen und Verbraucher tragen müssen. Ohne strukturelle Reformen sei die Akzeptanz der 

Energiewende gefährdet. 

Ebenfalls äußerte sich Dr. Frank Brinkmann2, CEO Sachsenenergie AG im Februar 2025 negativ zu diesem 

ungezügelten Ausbau mit den Worten: “Wir sind derzeit die Geisterfahrer der Energiepolitik.”  
Zudem wird immer deutlicher, welche enormen finanziellen Belastungen auf Bürger und Unternehmen 

zukommen.  

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer3 äußert sich zu den Kosten öffentlich wie folgt: “Bei 

Fortführung der aktuellen Energiepolitik müssten sich die jährlichen privaten Investitionen in den Sektoren 

Energie, Industrie, Gebäude und Verkehr mehr als verdoppeln – von rund 82 Milliarden Euro im Mittel der 

Jahre 2020 bis 2024 auf mindestens 113 bis 316 Milliarden Euro im Jahr 2035.” und fährt fort: “Durch die 
Energiewende werden auch die Energiesystemkosten in den nächsten Jahren stark zunehmen. Dazu 

zählen neben Investitionen in die inländische Energieerzeugung und Infrastrukturen auch die laufenden 

Kosten zum Beispiel für den Betrieb von Netzen und Kraftwerken sowie Ausgaben für Energieimporte. 

Insgesamt schätzt die Studie diese Kosten auf 4,8 bis 5,4 Billionen Euro für den Zeitraum 2025 bis 2049.”    
Des weiteren bezeichnet die DIHK den aktuellen Kurs als „nicht nur teuer, sondern auch kaum tragfähig“. 
In der Fachzeitschrift “ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN” 75. Jg. 2025 Heft 11 äußerte sich 
Prof. Dr. Sigismund Kobe klar zum Irrweg dieser staatlich verordneten Energiewende, wie im Anhang 

ersichtlich. 

 

Unsere Forderung 

Wir bitten Sie daher eindringlich, Ihrer Verantwortung als gewählte Volksvertreter gerecht zu werden und 

– analog zu den Beschlüssen in Leipzig und Mittelsachsen – ein Moratorium für Windenergieanlagen zu 

beschließen. Ein solcher Grundsatzbeschluss stärkt die Arbeit der Landräte und der Planungsverbände 

und ermöglicht eine geordnete, technologieoffene und wirtschaftlich verantwortbare Energiepolitik. 

Zudem halten wir die Abschaffung des EEG für unerlässlich. Nur so kann eine stabile, grundlastfähige 

Energieversorgung gewährleistet und die nationale Sicherheit langfristig abgesichert werden. Eine 
 

1 https://www.hna.de/wirtschaft/on-chef-fordert-regulierung-beim-ausbau-erneuerbarer-energien-
sprichwoertlich-verbranntes-geld-zr-94044566.html 
 
2 https://www.saechsische.de/wirtschaft/regional/der-chef-von-sachsenenergie-in-dresden-spricht-im-
interview-ueber-die-energiewende-32VOXS3TQNDZNONH67KHYZEPDU.html 
 
3 https://www.ihk.de/stuttgart/fuer-unternehmen/energie-umwelt-nachhaltigkeit/energie/energierecht-und-
energiepolitik/neuer-inhalt2025-dihk-energiestudie-plan-b-6720662 
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https://www.hna.de/wirtschaft/on-chef-fordert-regulierung-beim-ausbau-erneuerbarer-energien-sprichwoertlich-verbranntes-geld-zr-94044566.html
https://www.saechsische.de/wirtschaft/regional/der-chef-von-sachsenenergie-in-dresden-spricht-im-interview-ueber-die-energiewende-32VOXS3TQNDZNONH67KHYZEPDU.html
https://www.saechsische.de/wirtschaft/regional/der-chef-von-sachsenenergie-in-dresden-spricht-im-interview-ueber-die-energiewende-32VOXS3TQNDZNONH67KHYZEPDU.html
https://www.ihk.de/stuttgart/fuer-unternehmen/energie-umwelt-nachhaltigkeit/energie/energierecht-und-energiepolitik/neuer-inhalt2025-dihk-energiestudie-plan-b-6720662
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gemeinsame Initiative – in Anlehnung an den Vorstoß der Landkreise Leipzig und Mittelsachsen – könnte 

gegenüber der Bundespolitik ein starkes Signal setzen. 

Zum Schutz der Bürger und zum Erhalt unserer historisch gewachsenen Kulturlandschaften fordern wir Sie 

daher erneut auf, einen zukunftsweisenden Beschluss im Sinne Ihres Landkreises zu fassen. 

Wir bitten um Verteilung dieses offenen Briefes an alle Fraktionen des Kreistages. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Matthias Müller 

Mitglied Bundesverband Landschaftsschutz (BLS) e.V. 

 

 

 

Anlage: 

- Beitrag Prof. Dr. Kobe ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 75. Jg. 2025 Heft 11 
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ENERGIEMARKT – GESETZGEBUNG

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz im Konflikt 

mit Gesetzen der Naturwissenschaft

Sigismund Kobe und Detlef Ahlborn

Durch die Ergebnisse des aktuellen Monitoringberichtes wird die Notwendigkeit einer Diskussion über eine Neu- 

justierung der Ziele der Energiewende deutlich. Zielkonflikte wurden hauptsächlich durch eine bisher unzureichende 

Berücksichtigung von Gesetzen der Physik und Mathematik bei gesetzlichen Vorgaben verursacht. Grund für Ziel-

konflikte ist u. a. die Verwendung von Bilanzgrößen zur Bewertung von klimapolitischen Vorgaben in Verbindung mit 

monokausalen Erklärungsansätzen. Auch die Verwendung von Mittelwerten über statistische Grundgesamtheiten 

hat nicht unerheblichen Anteil an Fehleinschätzungen der damit ermittelten Kenngrößen.

Energie ist Gegenstand des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes (EEG 2023) [1] und als 

solche eine Kategorie der Physik. Dies  

gebietet eine sorgfältige Prüfung des  

Gesetzestextes hinsichtlich möglicher 

Konflikte mit naturwissenschaftlichen 

und mathematischen Gesetzmäßigkeiten. 

So heißt es in § 1 (2): „Zur Erreichung des 

Ziels nach Absatz 1 soll der Anteil des aus 

erneuerbaren Energien erzeugten Stroms 

am Bruttostromverbrauch im Staatsgebiet 

der Bundesrepublik Deutschland […] auf 

mindestens 80 Prozent im Jahr 2030  

gesteigert werden.“ Um den Prozentsatz 

zu bestimmen, müssen zwei physikali-

sche Größen ermittelt werden: die Ener-

giemenge des aus erneuerbaren Energien 

erzeugten Stroms sowie der Stromver-

brauch, beides offensichtlich als Bilanz-

größen in einem Kalenderjahr.

Ein Anteil im mathematischen Sinne ist 

immer ein Bruchteil (z. B. gemessen in 

Prozent) von einem Ganzen, in der Sprache 

der Mathematik die Untermenge einer 

Gesamtmenge. Daher ist die Strommenge 

des aus erneuerbaren Energien erzeugten 

Stroms ein Teil der insgesamt erzeugten 

Strommenge, nicht des Verbrauchs. In der 

gewählten Formulierung des Gesetzes-

textes – dem Anteil einer physikalischen 

Größe (erzeugter Strom) bezogen auf  

die Gesamtmenge einer anderen Größe 

(Bruttostromverbrauch) – wird also still-

schweigend vorausgesetzt, dass die ins-

gesamt während eines Jahres erzeugte 

Strommenge gleich dem Bruttostromver-

brauch im gleichen Zeitraum ist.

Die Gleichheit dieser beiden physikali-

schen Bilanzgrößen folgt aus einem physi-

kalischen Gesetz, dem 1. Kirchhoffschen 

Gesetz der Elektrodynamik (Kontinuitäts-

gleichung, Knotensatz der Elektrotechnik). 

Die Kontinuitätsgleichung folgt direkt 

aus den Maxwellschen Gleichungen, den 

Grundgleichungen der Elektrodynamik. 

Das 1. Kirchhoffsche Gesetz fordert die 

Gleichheit von Erzeugungsleistung und 

Last durch die Verbraucher in jedem 

Augenblick.

Die Gleichheit der Bilanzgrößen ist aber 

nicht identisch mit dem Gesetz. Nur wenn 

das 1. Kirchhoffsche Gesetz erfüllt ist, gilt 

auch die Gleichheit der beiden im Gesetz 

verwendeten Bilanzgrößen, nicht aber 

umgekehrt. Mathematisch gibt es einen 

Unterschied zwischen „notwendiger“ und 

„notwendiger und hinreichender“ Bedin-

gung. Die Verwendung von jahreskumu-

lierten Bilanzgrößen im EEG anstelle der 

Leistungsbilanz ist eine Verletzung der 

Forderung nach Eineindeutigkeit im ma-

thematischen Sinn.

Statistische Datenanalyse – 
Bilanzgrößen und Mittelwerte 
reichen nicht aus

Zur Überprüfung der im Gesetz festge-

legten Zielgrößen müssen Daten erhoben 

werden. Diese ergeben sich aus  Zeitreihen, 

bestehend aus den Viertelstundenwer-

ten von Erzeugungsleistung und Ver-

brauch [2]. Dabei handelt es sich um je-

weils 35.040 (in Schaltjahren 35.136) 

Einzeldaten, die jeweils eine Grundge-

samtheit der Statistik bilden. Die zur Be-

wertung der Zielvorgaben verwendeten 

jahresbilanzierten Energiemengen (ge-

messen in TWh) sind jedoch proportio-

nal zu zeitlichen Mittelwerten der Leis-

tung bzw. der Last (gemessen in GW) 

über einen Mittelungszeitraum von ei-

nem Jahr. Beide Zahlenwerte unterschei-

den sich nur durch einen Zeitfaktor, die 

Anzahl der Stunden eines Jahres.

In der mathematischen Statistik ist der 

Mittelwert nur eine Kenngröße zur Cha-

rakterisierung der statistischen Grund-

gesamtheit. Mit Methoden der statisti-

schen Datenanalyse lässt sich feststellen, 

ob die Angabe dieser einzigen Kenngröße 

hinreichend zur Beschreibung einer 

Grundgesamtheit ist. Weicht die Häufig-

keitsverteilung der Merkmale von der 

einer Normalverteilung ab, müssen ggf. 

zusätzlich zum Mittelwert weitere Kenn-

größen wie Standardabweichung, Maxi-

mal- und Minimalwerte, Quantile etc. 

berücksichtigt werden.

Die wichtigsten Ergebnisse einer Daten-

analyse der Viertelstundenwerte mit 

Methoden der mathematischen Statistik 

lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Der Datensatz „Wasserkraft, Bio- und 

Geoenergie“ erfüllt näherungsweise die 

Anforderungen, die für eine Beschrei-

bung durch den Mittelwert der Erzeu-

gungsleistung erfüllt sein müssen. Der 

Datensatz „Last“ wird durch eine bimodale 

Häufigkeitsverteilung charakterisiert, die 

durch die unterschiedlichen Bedarfe zu 

Tag- und Nachtstunden verursacht wird. 

Wird stattdessen der Mittelwert über alle 

Viertelstundenwerte der Last zur Beschrei-

bung des Systems verwendet, kann dies 

Anlass zu Fehlinterpretationen sein. Die 

Wahrscheinlichkeit für den Mittelwert der 

Gesamtheit weist ein relatives Minimum 

im Funktionsverlauf zwischen den Tages- 

und Nachtspitzen auf [3]. 

Die Häufigkeitsverteilung der Erzeugungs-

leistung von Windenergie wird durch die 

physikalischen Gesetze der Strömungs-

lehre bestimmt und kann  näherungsweise 

durch eine Weibull-Verteilung beschrie-

ben werden. Die zugehörige Häufigkeits-

verteilung weicht stark von der einer 
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 Normalverteilung ab. So ist der wahr-

scheinlichste Wert kleiner als der Mittel-

wert. Dass bei einer Weibull-Verteilung 

gleichzeitig mit dem Mittelwert auch die 

Schwankungsbreite  anwächst, blieb bis-

her unbeachtet und ist eine Ursache für 

das Auftreten von Zielkonflikten. 

Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten 

von Erzeugungsleistungen nahe null 

(dies entspricht den „Dunkelflauten“) ist 

endlich und unabhängig davon, wie viele 

Anlagen zugebaut werden. Zudem berei-

tet zunehmend das „long-tail“-Verhalten 

der Häufigkeitsverteilung Probleme, das 

damit zusammenhängt, dass Erzeugungs-

leistungen von Wind- und Solaranlagen 

betragsmäßig größer werden können als 

die Netzlast („Hellbrisen“) [4]. 

Eine notwendige Bedingung für die  

Einhaltung des Knotensatzes besteht da-

rin, dass die Häufigkeitsverteilung der 

Wind- und Solarerzeugungsleistung mit 

der der Netzlast übereinstimmen muss. 

Es ist aber prinzipiell nicht möglich, 

ohne den Einsatz von Speichern beide 

Verteilungen zur Deckung zu brin-

gen [3]. So kommt es bei weiterem Zubau 

immer häufiger zu Systemzuständen, 

bei denen überschüssige Leistung abge-

regelt werden muss [4].

Fehlerhafte Datenanalyse der 
Erzeugungsleistung von 
Solaranlagen

Eine rein statistische Beschreibung der 

Solar-Zeitreihe führt zu fehlerhaften  

Ergebnissen. Das Hinzufügen von Viertel-

stundenwerten in den Nachtstunden mit 

dem Merkmal „exakt null“ zu einer Ge-

samtheit statistischer Elemente in den 

Tagesstunden ist eine Verletzung von 

Grundvoraussetzungen mathematischer 

Statistik. Die Erzeugungsleistung von 

Solaranlagen wird hauptsächlich durch 

den Sonnenstand bestimmt, der perio-

disch den Tag-Nacht-Zyklen folgt und 

zusätzlich durch jahreszeitliche Sommer-

Winter-Perioden ausgeprägt wird. 

Der tägliche Zeitverlauf der mittleren So-

larerzeugungsleistung folgt den mecha-

nischen Gesetzen der Erdrotation und 

muss daher deterministisch beschrieben 

werden, modellmäßig z. B. durch eine  

parabel- bzw. halbsinus förmige Funktion 

[5]. Diesem Prozess ist die Zufälligkeit 

der Wolkenverdeckung der Sonne überla-

gert, die zu Schwankungen der täglichen 

Leistungsspitzen führt (siehe Abb. 1). Der 

fluktuierende Anteil der Solarproduktion 

lässt sich auf die statistische Beschrei-

bung einer Gesamtheit der Werte von  

Solar-Leistungsspitzen reduzieren.

Von Klimazielen zu Flächen-
zielen – Zielkonflikte der 
Energiewende

Im weiteren Gesetzestext wird von der 

Möglichkeit der Erreichbarkeit von fest-

gelegten Zielwerten ausgegangen. Daraus 

werden in § 4 EEG Ersatzzielstellungen 

abgeleitet, ohne die Berechtigung eines 

solchen Vorgehens zu begründen. Ein  

monokausaler Zusammenhang des Anteils 

des aus erneuerbaren Energien gewonne-

nen Stroms und der installierten Leistung 

von Anlagen zu dessen Erzeugung wird 

nur postuliert, aber nicht nachgewiesen. 

So soll z. B. die installierte Leistung von 

Windenergieanlagen an Land von 64 GW 

(Stand 2024) bis 2030 auf 115 GW gestei-

gert werden, die von Solaranlagen entspre-

chend von 92 auf 215 GW. Des Weiteren 

werden Zielvorgaben aus § 4 durch das 

Windenerg ief lächenbedar fsgesetz 

(WindBG) [6] untersetzt, in dem unterstellt 

wird, dass diese Ziele durch verbindliche 

Vorgaben für durch die Bundesländer be-

reitzustellende Flächen zur Errichtung von 

Windenergieanlagen erreichbar wären. 

In einer mehrstufigen monokausalen Ar-

gumentationskette [7] werden also durch 

die derzeit gültigen Gesetze Klimaziele 

durch Flächenziele ersetzt. Trotz eines 

durch weiteren Zubau erreichten enormen 

Anstiegs der installierten Leistungen blieb 

seit etwa fünf Jahren die Menge des aus 

erneuerbaren Energien erzeugten Stroms 

nahezu unverändert (Abb. 2). 

Damit wird deutlich, dass Maßnahmen, 

die vorrangig auf den Ausbau von Wind- 

und Solaranlagen und auf einen weiteren 

Anstieg von installierten Leistungen ge-

mäß EEG § 4 ausgerichtet sind, nicht 

zielführend sind und das Erreichen eines 

„80-Prozent-Ziels“ im Jahr 2030 gefährden. 

Zudem wird mit zunehmender Elektrifi-

zierung der Verbrauch an Elektroenergie 

nicht wie bisher weiter abnehmen. 

Lösung der Zielkonflikte: 
Speicher vs. Netze

Zielkonflikte werden hauptsächlich durch 

die Besonderheiten der Energiebereitstel-

lung aus Wind- und Solaranlagen verur-

sacht. Der Strom wird aus Sicht der Ver-

braucher meist zur falschen Zeit am 

falschen Ort erzeugt. Deshalb müssen Spei-

cher und Netze ausgebaut werden. Für den 

zeitlichen Ausgleich sind Speicher erfor-

derlich, für den räumlichen Leitungen und 

Netze. Oft wird übersehen, dass aus ökono-

mischen Gründen der Speicherausbau Vor-

rang haben muss, da eine Übertragung von 

Schwankungen der täglichen Solar-Leistungsspitzen im Jahr 2024

Quelle: eigene Darstellung

Abb. 1
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zeitlich fluktuierender Elektroenergie z. B. 

von Norden nach Süden ungleich höhere 

Ressourcen binden würde. 

Ein Dilemma besteht allerdings darin, 

dass die notwendigen Speicherkapazitä-

ten zum Ausgleich der Erzeugungskapa-

zitäten zwischen Tag und Nacht sowie 

zwischen Sommer und Winter so gigan-

tisch groß und gegenwärtig mit solch 

hohen Kosten verbunden sind, dass eine 

Umsetzung eines entsprechenden Spei-

cherkonzeptes jetzt und in absehbarer 

Zukunft nicht möglich erscheint.

Zusammenfassung

Deutlich ist, dass Zielvorgaben im EEG 

2023 im Widerspruch zu physikalischen 

Gesetzen stehen. Die Verwendung von Bi-

lanzgrößen zur Bewertung von klimapoli-

tischen Vorgaben und eine monokausale 

Betrachtungsweise führen zu Zielkonflik-

ten, z. B. zwischen installierten Leistun-

gen und zeitaufgelösten Erzeugungsleis-

tungen volatiler erneuerbarer Energien. 

Bei der Auswertung der Zeitreihen für  

volatile erneuerbare Energien hat der Ge-

setzgeber Grundprinzipien der mathema-

tischen Statistik ignoriert. 

Insbesondere führt die Verwendung von 

Mittelwerten über statistische Grundge-

samtheiten zu Fehleinschätzungen der 

damit ermittelten Kenngrößen. Eine unzu-

reichende Berücksichtigung von natur-

wissenschaftlichen und mathematischen 

Gesetzmäßigkeiten leistet damit einen 

nicht unerheblichen Beitrag zu Konflik-

ten bei der Umsetzung von Zielen der 

Energiewende.

Eine Novellierung des EEG 2023 ist drin-

gend notwendig. Ziele müssen unter Be-

rücksichtigung des Monitoringberichtes 

zur Energiewende [8] und in Überein-

stimmung mit naturwissenschaftlichen 

und mathematischen Gesetzmäßigkeiten 

so festgelegt werden, dass sie den kom-

plexen Anforderungen einer Transforma-

tion des Energiesystems genügen. Durch 

eine sorgfältige techno-ökonomische Ana-

lyse muss zuvor sichergestellt werden, 

dass öffentliche Mittel effektiv und ziel-

führend verwendet werden.
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Zeitliche Entwicklung der installierten Leistungen (links) und der Mittelwerte der Erzeugungsleistungen (rechts) der erneuerbaren Energien in 

Deutschland von 2015 bis 2025 in GW jeweils im 1. Halbjahr. Die im Verlaufe eines halben Jahres erzeugte elektrische Energie (Strommenge) in GWh 

ergibt sich aus der mittleren Leistung durch Multiplikation mit 4.344 h (rechte Skala) Quelle: eigene Darstellung
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